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Beratungsfolge Termine Art der Entscheidung 
 
Beirat der Unteren Naturschutzbehörde 
 

 
 04.07.2018 
 

 
Anhörung 

 
 
 
 

Elektrifizierung der Regiobahnlinie S 28 von Düsseldorf nach Wuppertal; 
Planfeststellungs- und 9.Planänderungsverfahren nach § 18 Allgemeines 
Eisenbahngesetz (AEG) 

 
 
 
 
Der Beirat stimmt der Verwaltungsabsicht zu, in den Verfahren gemäß § 18 AEG zur Elektrifi-
zierung der Regiobahnlinie S 28 von Düsseldorf nach Wuppertal, soweit diese im Kreis Mett-
mann verlaufen, keine Bedenken geltend zu machen. Die erforderliche Befreiung nach § 67 
BNatSchG in Verbindung mit § 75 LNatSchG NW wird aufgrund der Konzentrationswirkung 
der Planfeststellungs- und Planänderungsverfahren nach § 18 AEG gemäß § 75 BVwVfG dort 
mit erteilt.  
Die von der UNB beabsichtigten Anregungen gemäß dieser Vorlage werden zustimmend zur 
Kenntnis genommen.  
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1. Anlass der Vorlage: 
 

Die Regiobahn begründet ihren Antrag wie folgt: 

 

 
 
2. Örtlichkeit des Vorhabens: 
Auf dem Gebiet des Kreises Mettmann befinden sich drei Planfeststellungsabschnitte: 
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Die Strecke ist unten zu ersehen.  
 

 
 

 
 
3. Dimensionierung des Vorhabens: 
 

Folgende wesentliche Maßnahmen sollen gemäß Erläuterungsbericht im Rahmen der Elektri-
fizierung umgesetzt werden: 
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Das Aufstellen der Oberleitungsmasten soll vom Gleis aus erfolgen. Insbesondere durch das 
Erfordernis, gehölzfreie bzw. wachstumsreduzierte Zonen (insgesamt ca. 5 m Breite, siehe 
oben, Abb. 2-2) entlang der gesamten elektrifizierten Bahnstrecke schaffen zu müssen, 
kommt es zu erheblichen Eingriffen in die Vegetation. Der LBP bilanziert dies in den nachfol-
genden Tabellen jeweils für die einzelnen Planfeststellungsabschnitte wie folgt:  
 
 
 

Tabelle 11-1 für den PFA I (Neubau): 

 
 
 
 

Tabelle 11-1 für den PFA Ia: 
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Tabelle 11-1 für den PFA II: 

 
 
4. Beschreibung des derzeitigen Zustandes: 
 

Der PFA I befindet sich derzeit gemäß den festgestellten Planfeststellungsunterlagen im Bau. 
Der PFA Ia stellt das ausschließlich im baulichen Innenbereich liegende Bahnhofsareal Mett-
mann Stadtwald dar. Der Erläuterungsbericht zum PFA II sagt bezüglich des derzeitigen Zu-
standes folgendes: 

 
 
5. Verhältnis des Vorhabens zum Artenschutz: 
 

Für das Gesamtprojekt wurde eine Artenschutzprüfung mit folgendem Ergebnis durchgeführt: 
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Die UNB stimmt den oben genannten Vermeidungsmaßnahmen zu, beabsichtigt aber folgen-
de Anregungen abzugeben.  

 Vor Beginn der Arbeiten ist der UNB ein Bauzeitenplan unter Berücksichtigung der 
Reproduktionszeiten der vorkommenden besonders und streng geschützten Arten vor-
zulegen.  

 Durchsichtige und/ oder spiegelnde Glas- oder Kunststoffflächen sind zur Verhinde-
rung von Vogelschlag zu vermeiden. Sind aus Sicherheitsgründen durchsichtige und/ 
oder spiegelnde Glas- oder Kunststoffflächen an Bahn- und Bussteigen unvermeidbar, 
so sind diese wie folgt zu gestalten:  
Einsatz von Glas mit kontrastreichen Mustern, die für Vögel ein Hindernis darstellen,  

 wie zum Beispiel durch Siebdruck oder Verätzungen oder  
Einsatz von mattem, milchigem Glas, um die Durchsicht zu verhindern oder  
engmaschiger Aufdruck wie Werbezüge oder  
Markierungen von der Außenseite.  

 Sofern aus Arbeitssicherheitsgründen Beleuchtungen errichtet werden müssen, sind 
für diese zum Schutz nachtaktiver Insekten Lampen mit einem niedrigen Strahlungsan-
teil im kurzwelligen Bereich zu verwenden (z.B. Natriumdampfhochdrucklampen). Die 
Lampen dürfen nur während der zugelassenen Betriebszeiten genutzt werden.  

 
6. Verhältnis des Vorhabens zur Eingriffsregelung: 
 

Das Vorhaben bedingt Eingriffe in Natur und Landschaft (siehe auch Punkt 3). Es wurde ein 
„Landschaftspflegerischer Begleitplan“ (LBP) mit einer Eingriffsbilanzierung für den jeweiligen 
Planfeststellungsabschnitt erarbeitet. Dieser führt zur Kompensation folgendes aus:  
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Folgende Maßnahmen sind zur Vermeidung und zum Ausgleich gemäß LBP vorgesehen: 
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In der Gesamtbilanz kommt der LBP zu folgendem Ergebnis: 

 
Die UNB stimmt dieser Einschätzung zu. Die Vegetation entlang der Bahnlinie wird sich im 
Bereich der freizuhaltenden Zonen von einem Bestand mit Bäumen I. und II. Ordnung in eine 
Strauch- bzw. Ruderalflur verändern (siehe unten: grüne Linie: neue Strauchvegetation, brau-
ne Linie: neue gehölzfreie Ruderalflur).  

 Hierzu wird angeregt, ein Pflegekonzept für den Böschungsbereich zu entwickeln, wel-
ches das hohe ökologische Potential der Bahnböschungen zur Entwicklung einer ex-
tensiven und mageren Pflanzengesellschaft und die Bahntrasse als einen möglichen 
Verbindungskorridor für die Herpetofauna (unter Berücksichtigung der Pflegeaspekte 
der Bahnstrecke) kombiniert. 
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7. Beurteilung der geplanten Maßnahme: 
 

Die untere Naturschutzbehörde beabsichtigt, unter Beachtung aller im LBP dargestellten 
Schutz-, Vermeidungs- und Kompensationsmaßnahmen im Rahmen der oben genannten 
Planfeststellungs- und Planänderungsverfahren keine Bedenken, aber die in dieser Vorlage 
dargestellten Anregungen abzugeben.  
 
Hinweis: 
Aufgrund der Menge der Unterlagen wurden keine weiteren Anlagen beigefügt. Auf Nachfrage 
können konkrete Pläne in der Sitzung eingespielt werden. 
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